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non Arbeitgebern uttb Arbeitnehmern p baugenoffen*
fcßaften, wie fie für anbete ©rwerbSgruppen feßon be*

ftctjen ober in ©rünbung begriffen finb. Sie 33aube=

ratnngSftelle bel bauernoerbanbeS ifi bereit, bie geeig=
neten Sppen für SienftbotenßäuScßen p erftellen.

AUerbittgS Fömtett bie oorgefdjlageneti SKaßnaßmen
jum großen Seil nießt auf ©runb ber ßeute befteßenben
©efeße burdjgefüßrt werben. Sa eS fieß um eine Auf*
gäbe ßanbelt, bereit Surcßfüßrung gaßrjeßttte bauern
wirb, fann fie auf ©runb ber außerorbentlicßen boll*
machten beS bunbeSrateS ßöcßftenS in Eingriff genommen
werben, ©ntweber wirb ein ©efeß für bie gitnenFoüo
nifation, bas ^jnbuftrie unb Sanbwirtfctjaft p berüif*
ficßtigen ßätte, gefctjaffen werben müffen, ober aber
tonnten bie gefeßlicßen beftimmungen für fförberung beb

SBoßmtngSbaueS für lanbwirtfcßaftlicße Arbeiter anläß*
lief; einer balbigen Dîeoifion beS ©efeßeS über görberung
ber Sanbwirtfcßaft in biefeS leitete aufgenommen werben.

(„©mmentßaler Eüacßricßten".)

Q3om <5*tifwtiffion3n»cfett.
(Sïorrefpoiibenj.)

Set ArtiFet in 9lr. 18 gßreS 93Iatte§ wirb
bei manchem Sefer gufiimmung gefunben ßaben. 2öir
möchten nur bie ifkmfte „Kaution", „©arantiefumme"
unb „ftpnoentionalftrafen" herausgreifen unb eine an*,
bere Sfnfic^t über fie beFannt geben.

©tabtgemeinben werben nur bann eine 93 arïautio n
oerlangen, wenn ber Unternehmer nicht allgemein beFannt

ift, wenn eS ftd; 8- S3- um eine ©pejialarbeit ober um
eine foleße ßanbelt, bie burch patent gefcf;ü^t ift. 3ßenn
man einem Unternehmer nicf;t traut unb auS biefem ©runbe
glaubt, eine barFaution oerlangen p müffen, ft ift eS

fcfjon beffer, man übergibt bie Ausführung ber Arbeit
einem anbern. Senn bie Sief* unb Hochbauten finb boef)

p einem guten Seil bertrauenSfacße, unb wo baS 3"»
trauen fehlt, ftellt fief) gar balb ein unerguicflicheS ber*
hättniS ein piifcßen Bauherr unb Unternehmer ober
piifcßen ben beibfeitigen bauführenben bejw. AufficßiS*
organen.

Sie ©arantieleiftung muß jebem als gerechtfertigt
erfeßeinen, ber einem Unternehmer fo oiel anoertraut.
©lüdtießerweife finb unfere ©eßweijer Unternehmer fop*
fagen ohne Ausnahme fo gewiffenhaft, baß fie biefe ©aran*
tieleiftung nießt p fürd)ten brausen. Sagegen läßt fid)
reben über bie Höße unb bie Art ber ©arantieleiftung.
Üblich finb ja im allgemeinen 107» ber AbrecßnuugS* bejw.
boranfcßlagsfumme. Sa follte man entfeßieben trennen naeß

uuficßtbaren unb fießtbaren bauten. gu ben erfieren reeßnen
wir bie Siefbauten, p ben letzteren bie Hocßbauten. bei
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Siefbauten bürften 10 7» ©arantie nießt p oiel fein ; bei
ben Hocß bauten Fönnte man auf 5>7o prüdgeßen.* 3Jian
Fönnte aucß unterfeßeiben piifcßen feßwierigen unb leießt
ausführbaren bauten unb bei ben erfteren 10 7», bei
leßteren 5% ©arantie oerlangen. bei oielen Sergebungen
werben beibe ©attungen in ber gleichen fJSreiSlifte ent*
ßalten fein; bann Fann man einen SJîittetweg wählen
unb je naeßbem meßr gegen 10 7« ober eßer gegen 5 7o
als bicßifcßmtr anneßmen. Sie Art ber ©arantie ift eS
aber meiftenS, über bie bie Anficßten ber bertragSparteien
auSeinanbergeßen werben, Süocß bis oor 10 unb 15 gaßren
war bie bargarantie — meiftenS 10 7o fRücFßalt bei ber
Abrecßnung — baS üblicße. 2Ber weiß, wie jeber Unter*
neßmer Barmittel bringenb nötig ßat, wirb eS begreifen,
baß er fid) biefe SJlittel nießt gerne feftlegen läßt, aucß
bann nießt, wenn fie ißm — waS leiber manchmal auS
SînauferigFeit beS Auftraggebers nießt gewährt würbe —
pm üb lid) en ginSanfaß oerjinft würben, gür beibe
beteiligten am einfaeßften ift bie banfgarantie, unb man
muß fieß nur wunbern, baß nießt oiel meßr baooit @e=

braueß gemaeßt wirb. SOÎan ßat Feine Arbeit bamit unb
Fann naeß abgelaufener ©arantiejeit, fofern alles in Orb*
nung befunben wirb, einfaeß ben ©cßehi prüdgeben.
gür ben Auftraggeber ebenfo einfaeß ift bie bürgfeßafts*
garantie, ©ie geßört aber p ben feltenen AuSnaßmen,
woßl ßauptfädjlid) öarum, weil baS Sort „bürqfcßaft"
im allgemeinen abfeßredenb mirFt. ©S wäre p wiinfeßen,
baß örtlicße ober Fantonale ©ewerbeoerbänbe foleße ©aran*
tiebürgfd)aften übernehmen. 9Jîan Fönnte oielleidßt bureß
beitragSteiftungen in ber gorm oon beftimmten Seilen
ber AbrecßnungSbcträge einen gonbS grünben, ber mit
ben Qal^en famt 3iuS unb 3mfe§äin§ P einer fo großen
©umme anfteigt, baß weitere ©tnpßlungcn nießt meßr
nötig mären. SBenn einmal bie ©emerbcoereine nießt
tneßr fo oiel Arbeit leiften müffen auf bem ©ebiete beS
©ubmiffionS= unb fßreiSberecßnungSmefenS, Fönnte ber 3eit=
punFt ba fein, um biefe ^rage an bie H«nb p neßmen.

Sie Äouoentionalftrafen follten auS ben ber=
trägen oerfcßwitiben, glaubt ber Äorrefponbent in für. 18.
®er je feßon einen bau leitete, bei bem ein Sußenb unb
meßr Unternehmer naeßeinanber tätig waren, oon benen
ber eine oom anbern abßängig ift, ber wirb oßne Sîon=
oentionalftrafen eben nießt auSFommen. Ober eS Fann
fieß um bauten ßanbeln, bie nur in einer beftimmten
QaßreSjeit (j. b. ^im^otionen bei nieberent SBafferfianb)
auSpfüßren finb. bleibt biefer Unternehmer prüd, fo Fann
ein ganzes oerftreießen, bis er feine Arbeit oolü
enben unb bie übrige Arbeit begonnen werben Fann.
Ober benFen wir an einen ©ebäubefodel. SBenn biefer
Unternehmer faumfelig ift, Fann einfaeß nießt weiter ge=
arbeitet werben. Sen ©cßaben ßat nießt rur ber bau*
ßerr, fonbern aucß alle nacßfolgenben Unternehmer, bie
fieß bureß redßtjeitige bereitftellung oon bauftoffen unb
ArbeitSFräften auf bie AuSfüßrung einrichteten, oielleicßt
fogar eine aitbere, gleichseitig oorgefeßene Arbeit nid)t
anneßmen wollten. 3Dlögtid)erweife geßen bamit nießt nur
baujinfe oerloren, fonbern ber baußerr Fomint bap itocß ju
©djaben. 9üan benFe an ein SagerßauS, baS er erft ein
fpäter bejießen Fann! ©in guter HcmbwerFer wirb foleße
ßonoeiitionalbußen nießt als ©Flaoerei, fonbern als ©etbfü
oerftänblicßFeit empßnben. Sabei ift immer oorauSgefeßt,
baß bie boiienbungS* unb Seilfriften genügenb lang be*

meffen werben, ©(ßreiber biefer geilen ßat feßon 'ßun*
berte oon berträgen abgefc^toffen, oßne baß ein einziger
Unternehmer an ber ßonoentionalbuße Anftoß genommen
ßätte. 9Jlan wirb allerbingS nießt für jebe Fletne, felb*
ftänbige Arbeit eine Konoentionalbuße oorfeßen ; aber wo
eS fieß um baS rießtige gneinanbergreifen ber oerfeßie*
benen Arbeitsgattungen ßanbelt, wo äußere Umftänbe
eine reeßtjeitige bollenbnng bebingen, wo bei meßt reeßt*

Jllnstr. schweiz. Haudw -Zeitung („Meisterblatt") Str. 21

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu Baugenossen-
schaffen, wie sie für andere Erwerbsgruppen schon be-

stehen oder in Gründung begriffen sind. Die Baube-
ratungsstelle des Bauernverbandes ist bereit, die geeig-
neten Typen für Dienstbotenhäuschen zu erstellen.

Allerdings können hie vorgeschlagenen Maßnahmen
zum großen Teil nicht auf Grund der heute bestehenden
Gesetze durchgeführt werden. Da es sich um eine Auf-
gäbe handelt, deren Durchführung Jahrzehnte dauern
wird, kann sie auf Grund der außerordentlichen Voll-
machten des Bundesrates höchstens in Angriff genommen
werden. Entweder wird ein Gesetz für die Jnnenkolo-
nisation, das Industrie und Landwirtschaft zu berück-

sichtigen hätte, geschaffen werden müssen, oder aber
könnten die gesetzlichen Bestimmungen für Förderung des

Wohnungsbaues für landwirtschaftliche Arbeiter anläß-
lich einer baldigen Revision des Gesetzes über Förderung
der Landwirtschaft in dieses letztere aufgenommen werden.

(„Emmenthaler Nachrichten".)

Vom Submissionswesen.
(Korrespondenz.)

Der Artikel in Nr. 18 Ihres Blattes wird
bei manchem Leser Zustimmung gefunden haben. Wir
möchten nur die Punkte „Kaution", „Garantiesumme"
und „Konventionalstrafen" herausgreifen und eine an-,
dere Ansicht über sie bekannt geben.

Stadtgemeinden werden nur dann eine B arkautio n
verlangen, wenn der Unternehmer nicht allgemein bekannt
ist, wenn es sich z. B. um eine Spezialarbeit oder um
eine solche handelt, die durch Patent geschützt ist. Wenn
man einem Unternehmer nicht traut und aus diesem Grunde
glaubt, eine Barkaution verlangen zu müssen, st ist es

schon besser, man übergibt die Ausführung der Arbeit
einem andern. Denn die Tief- und Hochbauten sind doch

zu einem guten Teil Vertrauenssache, und wo das Zu-
trauen fehlt, stellt sich gar bald ein unerquickliches Ver-
hältnis ein zwischen Bauherr und Unternehmer oder
zwischen den beidseitigen bauführenden bezw. Aufsichts-
organen.

Die Garantieleistung muß jedem als gerechtfertigt
erscheinen, der einem Unternehmer so viel anvertraut.
Glücklicherweise sind unsere Schweizer Unternehmer sozu-
sagen ohne Ausnahme so gewissenhaft, daß sie diese Garan-
tieleistung nicht zu fürchten brauchen. Dagegen läßt sich

reden über die Höhe und die Art der Garantieleistung.
Üblich sind ja im allgemeinen 10"/» der Abrechnungs- bezw.
Voranschlagssumme. Da sollte man entschieden trennen nach
unsichtbaren und sichtbaren Bauten. Zu den ersteren rechnen
wir die Tiesbauten, zu den letzteren die Hochbauten. Bei
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Tiefbauten dürften 10 "/» Garantie nicht zu viel sein - bei
den Hochbauten könnte man aus 5"/» zurückgehen.- Man
konnte auch unterscheiden zwischen schwierigen und leicht
ausführbaren Bauten und bei den ersteren 10°/», bei
letzteren 5°/» Garantie verlangen. Bei vielen Vergebungen
werden beide Gattungen in der gleichen Preisliste ent-
halten sein; dann kann man einen Mittelweg wählen
und je nachdem mehr gegen 10"/» oder eher gegen 5°/»
als Richtschnur annehmen. Die Art der Garantie ist es
aber meistens, über die die Ansichten der Vertragsparteien
auseinandergehen werden. Noch bis vor 10 und 15 Jahren
war die Bargarantie — meistens 10 "/» Rückhalt bei der
Abrechnung — das übliche. Wer weiß, wie jeder Unter-
nehmer Barmittel dringend nötig hat, wird es begreifen,
daß er sich diese Mittel nicht gerne festlegen läßt, auch
dann nicht, wenn sie ihm — was leider manchmal aus
Knauserigkeil des Auftraggebers nicht gewährt wurde —
zum üblichen Zinsansatz verzinst wurden. Für beide
Beteiligten am einfachsten ist die Bankgarantie, und man
muß sich nur wundern, daß nicht viel mehr davon Ge-
brauch gemacht wird. Man hat keine Arbeit damit und
kann nach abgelaufener Garantiezeit, sofern alles in Ord-
nung befunden wird, einfach den Schein zurückgeben.
Für den Austraggeber ebenso einfach ist die Bürgschafts-
garantie. Sie gehört aber zu den seltenen Ausnahmen,
wohl hauptsächlich darum, weil das Wort „Bürgschaft"
im allgemeinen abschreckend wirkt. Es wäre zu wünschen,
daß örtliche oder kantonale Gewerbeoerbände solche Garan-
tiebürgschasten übernehmen. Man könnte vielleicht durch
Beitragsleistungen in der Form von bestimmten Teilen
der Abrechnungsbeträge einen Fonds gründen, der mit
den Jahren samt Zins und Zinseszins zu einer so großen
Summe ansteigt, daß weitere Einzahlungen nicht mehr
nötig wären. Wenn einmal die Gewerbevereine nicht
mehr so viel Arbeit leisten müssen auf dem Gebiete des
Submissions- und Preisberechnungswesens, könnte der Zeit-
punkt da sein, um diese Frage an die Hand zu nehmen.

Die Konventionalstrafen sollten aus den Ver-
trägen verschwinden, glaubt der Korrespondent in Nr. 18.
Wer je schon einen Bau leitete, bei dem ein Dutzend und
mehr Unternehmer nacheinander tätig waren, von denen
der eine vom andern abhängig ist, der wird ohne Kon-
ventionalstrafen eben nicht auskommen. Oder es kann
sich um Bauten handeln, die nur in einer bestimmten
Jahreszeit (z. B. Fundationen bei niederem Wasserstand)
auszuführen sind. Bleibt dieser Unternehmer zurück, so kann
ein ganzes Jahr verstreichen, bis er seine Arbeit voll-
enden und die übrige Arbeit begonnen werden kann.
Oder denken wir an einen Gebäudesockel. Wenn dieser
Unternehmer saumselig ist, kann einfach nicht weiter ge-
arbeitet werden. Den Schaden hat nicht nur der Bau-
Herr, sondern auch alle nachfolgenden Unternehmer, die
sich durch rechtzeitige Bereitstellung von Baustoffen und
Arbeitskräften auf die Ausführung einrichteten, vielleicht
sogar eine andere, gleichzeitig vorgesehene Arbeit nicht
annehmen wollten. Möglicherweise gehen damit nicht nur
Bauzinse verloren, sondern der Bauherr kommt dazu noch zu
Schaden. Man denke an ein Lagerhaus, das er erst ein Jahr
später beziehen kann! Ein guter Handwerker wird solche
Konventionalbußen nicht als Sklaverei, sondern als Selbst-
Verständlichkeit empfinden. Dabei ist immer vorausgesetzt,
daß die Vollendungs- und Teilfristen genügend lang be-
messen werden. Schreiber dieser Zeilen hat schon hun-
derte von Verträgen abgeschlossen, ohne daß ein einziger
Unternehmer an der Konventionalbuße Anstoß genommen
hätte. Man wird allerdings nicht für jede kleine, selb-
ständige Arbeit eine Konventionalbuße vorsehen; aber wo
es sich um das richtige Ineinandergreifen der verschie-
denen Arbeitsgattungen handelt, wo äußere Umstände
eine rechtzeitige Vollendung bedingen, wo bei nicht recht-
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Zeitiger $ertigftellung SSertufte entfielen — in all biefen
oätlen ift eine Äonnentionalbuße ini Vertrag nicbt p
^igeljen. 2lt§ ©egenftüc! follte atlerbing§ für norjeitige
-ßolleribung eine ißrämie bejaht merben, roenigften§ bort,
"?o au§ ber norjeitigen Sollenbung ber Sluftraggeber
®«ien materiellen iftußen banonträgt. 9Bir benfen ba

Sunnelbauten, Sîraftroerfe u. bergl. SJlit biefer ßu=
fjabe merben fuß aucß bie ©egner ber ^onnentionatbuße
Mïeunben fötmen.

kommunaler imb genoffeu*
fc^afflicket QÖßo^nunö^bau.

SJtan fcßreibt bem „©mmentljaler Statt" : Ser ftrieg
wt in feinen Jolgeerfrfjeinungen eine ganje fïïlenge fojia=

(fragen aufgerollt, bie bringenb ber ©rlebigung tjar=
s>ie 2öot)nung§frage fdjeint un§ babei eined ber

""d)tigften Probleme, unb e§ gilt, fräftig ppgreifen
^b ba§ 2öobnung§roefen in gefunbe Salinen p leiten,
fiamentlici) in ben ©täbten. Sie mißlieben 2Bol)nung§=
^bältniffe tragen einen großen Seil ber ©cßulb an
°et gegenroärtigen Unpfriebenbeit. Sie ftäbtifc£)en 9Kiet»
^fernen mit ifjretr engen Serf)ältniffen finb ein fperb

Sermeljrung biefer Unjufriebent)eit, unb alle Soßn»
^l)öl)ungen unb Strbeitêjeitnerfûrpngen merben hieran
"'<btê änbern, roenn nid;t pgleid) bie 3Bot)nungsfrage
Jlöft roirb. Senn in erfter Sinie fjat jebermann ba§

"^t auf eine anftänbige, ben mobertten Ülnforberungen
jjetiügenbe 3öot)nung. Ser SRittelftanb ift nielfad) nid)t
fffer baran alê ber Arbeiter, fjn fet;r nieten fct}roetje=
M<^en ©enteinben befielt jubem eine 2Bo^nung§not, bie
w größten Kalamität p merben brotjt. SJtan berecß»

net bie 3aßl ;ber fe£)lenben Sßotinungen für bie gan^e

©djroeij auf 8000—10,000. 9lun ift infolge ber urt=

geheuren Saupreife bie prinate Sautätigfeit faft no 10

ftänbig au§gefd)altet unb non biefer (Seite eine Hebung
ber 9Bot)nung§not atfo nid;t p ermarten. Steibt ber
fommunale unb ber genoffenfd)aftlid)e 3Bol>nung§bau.
3luf biefer Safi§ bat ber 2Bobnung§bau benn aucß fd;on
cingefeßt. $n erfter Sinie brängt fid) ba bie ffrage ber
Sauart auf. Sa muß entfcßieben bem fogenannten ©igen»
beim ber Sorpg gegeben merben. $n ©nglanb, mo
man ber 2Bobnung§fürforge infolge ber raffen 3uitabme
ber Qnbuftrialifierung paÜererft ïtufmert'famfeit fdjenlte,
fdjon 1844 ßommiffionen prn Stubium berfelben ein»

feßte, ift ba§ @infamilienmol)n()au§ im SRittelftanb unb
bei ber Slrbeiterbenötferung bereits bie Otorm geroorben.
2lurf) in Seutfcblanb ift man meßr unb meßr nom £>od)*
bau (SJtietêfafernen) pm fogenannten fflad)bau (@in=

familienbäufer) übergegangen, unb bie ©artenftabtbeme=
guitg bat bier fcßon nor bem Ärieg rafcbe ffortfcbritte
gemacht. ffreilicb benötigt biefe Sauroeife niel Sanb,
bebingt eine große räumliche 2tu§bebnung ber ©täbte.
3um ©igenbeim gebort naturgemäß ein größerer ©ar=
ten, maS fpejiell für unfere fcljroeijerifcE)cn Serbältniffe
fet;r roünfcf)en§roert ift.

Sa§ ©injelgebäube lommt gegenmärtig jebocß uner=
fcßmingli^ bad) p ftel;en. SeSbalb finb bie 9?eif)eij=
bauten in ben Sorbergrunb getreten. ÏÏCttct» fo läßt ficß
aber ein fet;r bebaglidjeê, ïjeimeligeâ $eim fcßoffen. $e
mebr ©injelbäufer aneinanbergereibt merben, befto größer
roirb bie ftoftenerfparnis, auf ber anbern Seite muß je=

bod; gefagt fein, baß fid; ber Sau fo mebr nont 3beal=
ti;p entfernt. Sod) ift bei ben jeßigen Serbältniffen
nicßti anbereS möglicß. ißerfonline 3BünfdE>e auf 2luS=

Fttr I Merl
Verkaulsbureau

Basel.

in Ollen.

Moderne Holzbearheifungs- und Sägereimaschinen.
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Zeitiger Fertigstellung Verluste entstehen — in all diesen
Fällen ist eine Konventionalbuße ini Vertrag nicht zu
Angehen. Als Gegenstück sollte allerdings für vorzeitige
Vollendung eine Prämie bezahlt werden, wenigstens dort,
wo aus der vorzeitigen Vollendung der Auftraggeber
^nen materiellen Nutzen davonträgt. Wir denken da
an Tunnelbauten, Kraftwerke u. dergl. Mit dieser Zu-
tAbe werden sich auch die Gegner der Konventionalbuße
^freunden können.

Kommunaler und genossen-
fchaftlicher Wohnungsbau.
Man schreibt dem „Emmenthaler Blatt" : Der Krieg

Mt in seinen Folgeerscheinungen eine ganze Menge sozia-
wr Fragen aufgerollt, die dringend der Erledigung har-
ìch. Die Wohnungsfrage scheint uns dabei eines der
wichtigsten Probleme, und es gilt, kräftig zuzugreifen
bnd das Wohnungswesen in gesunde Bahnen zu leiten,
Namentlich in den Städten. Die mißlichen Wohyungs-
Verhältnisse tragen einen großen Teil der Schuld an
ber gegenwärtigen Unzufriedenheit. Die städtischen Miet-
^fernen mit ihren engen Verhältnissen sind ein Herdà Vermehrung dieser Unzufriedenheit, und alle Lohn-
îshôhungen und Arbeitszeitverkürzungen werden hieran
wchts ändern, wenn nicht zugleich die Wohnungsfrage
Übst wird. Denn in erster Linie hat jedermann das
îcht auf eine anständige, den modernen Anforderungen
fügende Wohnung. Der Mittelftand ist vielfach nicht
fsser daran als der Arbeiter. In sehr vielen schweize-

Achen Gemeinden besteht zudem eine Wohnungsnot, die
öur größten Kalamität zu werden droht. Man berech-

net die Zahl der fehlenden Wohnungen für die ganze
Schweiz auf 8000—10,000. Nun ist infolge der un-
geheuren Baupreise die private Bautätigkeit fast voll-
ständig ausgeschaltet und von dieser Seite eine Hebung
der Wohnungsnot also nicht zu erwarten. Bleibt der
kommunale und der genossenschaftliche Wohnungsbau.
Auf dieser Basis hat der Wohnungsbau denn auch schon
eingesetzt. In erster Linie drängt sich da die Frage der
Bauart auf. Da muß entschieden dem sogenannten Eigett-
heim der Vorzug gegeben werden. In England, wo
man der Wohnungsfürsorge infolge der raschen Zunahme
der Industrialisierung zuallererst Aufmerksamkeit schenkte,
schon 1844 Kommissionen zum Studium derselben ein-
setzte, ist das Einfamilienwohnhaus im Mittelftand und
bei der Arbeiterbevölkerung bereits die Norm geworden.
Auch in Deutschland ist man mehr und mehr vom Hoch-
bau (Mietskasernen) zum sogenannten Flachbau (Ein-
familienhäuser) übergegangen, und die Gartenstadtbewe-
gung hat hier schon vor dem Krieg rasche Fortschritte
gemacht. Freilich benötigt diese Bauweise viel Land,
bedingt eine große räumliche Ausdehnung der Städte.
Zum Eigenheim gehört naturgemäß ein größerer Gar-
ten, was speziell für unsere schweizerischen Verhältnisse
sehr wünschenswert ist.

Das Einzelgebäude kommt gegenwärtig jedoch uner-
schwinglich hoch zu stehen. Deshalb sind die Reihen-
bauten in den Vordergrund getreten. Auch so läßt sich

aber ein sehr behagliches, heimeliges Heim schaffen. Je
mehr Einzelhäuser aneinandergereiht werden, desto größer
wird die Kostenersparnis, auf der andern Seite muß je-
doch gesagt sein, daß sich der Bau so mehr vom Ideal-
typ entfernt. Doch ist bei den jetzigen Verhältnissen
nichts anderes möglich. Persönliche Wünsche auf Aus-
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kasel.
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